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Soften. ©in fehSroochercttiher Kurs führt für bte @e=

roerbefhule ju aiufroenbungen oon runb 6000 granîen,
bte aflerbmgS zum großen Seil als ©uboentionen beS
SantonS unb beS SunbeS ber ©tabt roteber juîommen.
®te beteiligten SJieifter jaulen in gorm ber Settlings*
löhne roährenb beS KurfeS eine ungefähr gleich hot)«
Summe. ®ie bisherigen Sefultate ber Setufslehre unb
ber Surfe berechtigen aber zur Annahme, baß biefe ©elber
roohl angelegt finb. @S roirb in 3üric| ein Stamm
grünblich burdfgebilbeter SRaurer heranroahfen. ÜSühe
unb Soften ihrer 9luSbilbung rechtfertigen fid) megen ber
Hebung beS Berufes unb toeil eine oermehrte 3at)l unferer
einheimifdhen' jungen Seute tödhtige SerufSarbeiter roerben,
bie ohne biefe ©elegenßeit jum roeitauS größten Seit bte

Slaffe ber ungelernten Arbeiter »ermehrt hätten. @S

märe nur ju roünfhen, baß auch anbernortS fo »orge*
gangen mürbe in ber ^eranbilbung etnheimifher SRaurer,
rote éS nun feit fedjS fahren in 3üri<h Qefchieht burch
baS gUicflidje 3ufammenroirfen ber ©hulbehörben unb
ber SJletfter. („9t. 3. 3.")

Üöer Me Sicfserung Des freMtfMes.
®a ein regeS ©efchäftSleben, |janbel unb Serfeljr

ohne „Srebitoren" gar nicht benïbar ift, fo müffen anber*
fetts bent Srebitgebenben auch SiherungSmittel für feine
gorberungen an feine ©hulbner gegeben fein. ®tefe
Sicherung liegt entmeber in ißetfonen ober in Sachen.
SOtan fpricßt Daher »on einem ißerfonalfrebit unb etnem
Sealfrebit. ®a§ Sicherungsmittel für toteren ift bie
Sfanbbelaftunq, gauftpfanb ober ©runbpfanb. Dfjne
meiter auf biefe SiherungSmittel einzugehen, motten mit
nur bie Satfadje ermähnen, baß in »telen Santonen »tel*
fach getlagt mirb, baß baS neue etbgen. 3'DtIqefeß fein
fo bequemes SicherungSmittel für ©laubiger unb ©hulbner
fenne, mie bte »ielerortS beliebte SealfautionSurfunbe
geroefen fei. 9Jian ift jroar ber tïïîetnung, baß bie im
neuen ©efeß oorgefehenen SRittel, bie ©runbpfanboer*
fdhreibung mit Eingabe einer maximalen SelaftungSgrenze,
ber gnfjaber* unb ber 9lamenSfhulbbrtef »ollen ©rfaß
für bie SealfautionSurfunbe bteten ®iefe Stuffäffung
roirb auch »on Vetren aus bem 93anïfarf)e »oü unb ganz
betätigt; ber geßler liege nur barin, baß ftch baS ißu*
blifum noch nicht an bie neuen SichetungSformen ge*
möhnt habe unb fiel) ihrer noch nidjt recht ju bebienen
»erftehe.

3US SidherungSmittel beS ißerfonatfrebits müffen zu*
näChft genannt roerben bie Sürgfhaft unb bte Krebit*
genoffenfChaften.

Set ber Sürgfhaft ift ju unterfChetben bie einfache
unb bte Solibar=Sürgfhaft. Sei ber einfachen Sürg*
fChaft, bte ganz feiten »orfommt, fann ber ©läubiger
erft auf ben Sürgen greifen, roenn er alle rechtlichen
Sftittel gegen ben Schulbner jur 9lnroenbung gebracht
unb btefer fich als zahlungsunfähig erroiefen hat. gft
©ollbarbürgfhaft »orhanben, fo hat ber ©läubiger baS

Seht, feine gorberung bei ben Sürgen zu »erlangen,
ohne »orher gegen ben Schulbner rechtlich »orgegangen
Zu fein, ©inb mehrere Sürgen ba, fo haftet ber einzelne
niCht etroa für ben entfpredjenben Sruchtetl ber ScEjulb,
fonbern für bte ganze ©djulb unb eS fteßt audh im Se*
lieben beS ©läubtgerS fetne ganze gorberung gegen ben
ihm am heften zufagenben Sürgen geltenb zu machen.

®ie ©hefrau fann für ihren 9J!ann nach bem neuen
©efeß nur Sürge fein, roenn bie SormunbfhaftSbehörbe
unb ber (Sämann htezu ihre fChriftliche ©inroiüigung
gegeben haben. 9tadj altem ©efeß genügte baS ©tnoer*
ftänbniS beS ©hemanneS SGBiU bagegen bie ©hefrau für
irgenb eine anbere ^erfon Sürgfcfjaft leiften, fo ift bie

»ormunbfchaftliche ©inroiüigung nicht notroenbig; tnbtefem
galle genügt bie fChriftliche ©InroilligungSetflärung beS

©hemanneS.
®ie Srebitgenoffenfchaften, bte in ®eutfChlanb nach

bem ©qfiem „®hulze=®elitfch" unb „fRaifeifen" eine

fehr große Serbreitung haben, lonnten in ber Sdjroetz
troß mannigfacher Serfucße noch nicht reCht bobenftänbig
roerben. ®te Stärfe biefer Serbänbe beruht bartn, baß
jeber Seithaber für bie Serpflicßtung ber ©enoffenfehaft
unbefchränft haftbar ift. 2lUerbingS finb in neuerer 3eit
auCh folcße ©enoffenfhaften mit befchränltec Haftung
entftanben. ®aß biefe ©enoffenfhaften bei uns nicht
Soben finben, hat feinen ©runb roohl barin, baß faft
alle größeren ©emeinberoefen einige Spar* unb Setijfaffen
mit ©emeinbegarantte beftßen.

®et ©läubiger hat aber auCh SicherungSmittel zur
Serfügung, roenn er auf ben ©halber allein angeroiefen
ift, im 9totfall alfo nicht auf ®rittperfonen greifen fann.

®er »orfichtige ©efhäftSman roirb fih, be»or er fre=>

bittert, über feinen zufünftigen ©hulbner genau infor*
mieren. ®er gnformationSbtenft ift ja heutzutage »or*
trefflih organifiert. ®urh bie ©rflärung, baß jebeS

gnformationsbüreau feiner erteilten 3IuSfunft beifügt,
baß eS fih jeber Serantroortlihfeit für bie gemahlen
9JiitteiIungen über ben SluSgefunbeten entfhlage, foü man
fih uiht irreführen laffen. gebe 2luSfunft ©rteilenbe
ift nah ©ntf'heiben beS SunbeSgerihteS für enlftanbenen
©haben haftbar, fobalb ihm nahgerotefen roerben fann,
baß fetne 2tuSfur.ft fahrläfftg ober abfihtlih unrichtig
erteilt rourbe. ®aß gahrläffigfett in ber aiuSfunftertei»
lung niht fo feiten ift, roirb befannt fein.

©in treffliches SiherungSmittel, befonberS gegen leicht*
finnige ©hulbenmaher, fönnen bie Srebitf'hußoereine
fein; eine rihtige Sätigfeit fönnen biefe Sereine aber
nur entfalten, roenn fie möglihft alle ©efhäftsleute um*
faffen unb biefer 3entralftet(e auh ihre 9Jiitteilungen
unb ©rfahrungen über niht frebitroürbige ißerfonen zu*
fommen laffen.

@tn noch otel zu roenig angeroanbteS SiherungSmittel
ift bie Süherfontroüe. ®er iRrebitgebenbe foü fih Z-

im $ontoforrent»ertrag baS Seht einräumen laffen, »on
3eit zu 8®it ober beliebig in bie Sucher feines ©hulbnerS
©tnfiht zu nehmen. ®ie Kontrolle fann auh einem
SücherreoifionSinfiitut, einer fogen. Sreuhanbgefellfhaft
übertragen roerben. 3luh ber ©hulbner roirb hteoon
nur feinen Sorteil haben; er roirb zu einet genauen
Suhführung genötigt, roaS in feinem eigenften gntereffe
liegt unb eS roirb babutCfj unter Umftänben fein Krebit
bebeutenb erhöht. ®te SreuhanbgefeÜfhaften haften für
ihre airbeit nah ^«u gefehlih«" Seftimmungen beS Dbli*
gationenrechieS über ben aiuftrag, baS SRanbat. ©in
Siißbrauh ihrerfeitS mit ben gemähten ©inblicfen in
bte Süher ift alfo niht zu befürchten.

Sicht unerwähnt foü fein, baß ftch auh ber Staat
mit SiherungSmitteln im Krebitoetfehr befaßt. ®te
Serfiherung jegliher 3lrt z- S. ift nihtS anbereS als
ein Krebitgefhäft. ®er Staat hat gefeßlihe Seftim*
mungen über bie »erfhtebenen SerfiherungSzroeige auf*
gefteüt; er macht bie Setätigung einer SerfiherungS*
gefeüfhaft »on einer Konzeffion abhängig, fteüt Sor*
fhriften über bie SehnungSfteüung tc. auf.

2luh bie fantonalen Sparfaffengefeße finb zum Seil
folche KrebitfiherungSmittel.

®rainageröt)ren.
®ie ©ntroäfferung ron Sänbereien mit feuchtem

Untergrunb hat fdjon große gortfhritte gemahh unb
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Kosten. Eìn sechswöchentlicher Kurs führt für die Ge-
werbeschule zu Aufwendungen von rund 6W0 Franken,
die allerdings zum großen Teil als Subventionen des
Kantons und des Bundes der Stadt wieder zukommen.
Die beteiligten Meister zahlen in Form der Lehrlings-
löhne während des Kurses eine ungefähr gleich hohe
Summe. Die bisherigen Resultate der Berufslehre und
der Kurse berechtigen aber zur Annahme, daß diese Gelder
wohl angelegt sind. Es wird in Zürich ein Stamm
gründlich durchgebildeter Maurer heranwachsen. Mühe
und Kosten ihrer Ausbildung rechtfertigen sich wegen der
Hebung des Berufes und weil eine vermehrte Zahl unserer
einheimischen jungen Leute tüchtige Berufsarbeiter werden,
die ohne diese Gelegenheit zum weitaus größten Teil die
Klasse der ungelernten Arbeiter vermehrt hätten. Es
wäre nur zu wünschen, daß auch andernorts so vorge-
gangen würde in der Heranbildung einheimischer Maurer,
wie es nun seit sechs Jahren in Zürich geschieht durch
das glückliche Zusammenwirken der Schulbehörden und
der Meister. („N. Z. Z.")

Über die Sicherung des KreditschWs.
Da ein reges Geschäftsleben, Handel und Verkehr

ohne „Kreditoren" gar nicht denkbar ist, so müssen ander-
seits dem Kreditgebenden auch Sicherungsmittel für seine

Forderungen an seine Schuldner gegeben sein. Diese
Sicherung liegt entweder in Personen oder in Sachen.
Man spricht daher von einem Personalkredit und einem
Realkredit. Das Sicherungsmittel für letzteren ist die
Pfandbelastunq, Faustpfand oder Grundpfand. Ohne
weiter auf diese Sicherungsmittel einzugehen, wollen wir
nur die Tatsache erwähnen, daß in vtelen Kantonen viel-
fach geklagt wird, daß das neue eidgen. Zivilgesetz kein
so bequemes Sicherungsmittel für Glaubiger und Schuldner
kenne, wie die vielerorts beliebte Realkautionsurkunde
gewesen sei. Man ist zwar der Meinung, daß die im
neuen Gesetz vorgesehenen Mittel, die Grundpfandver-
schreibung mit Angabe einer maximalen Belastungsgrenze,
der Inhaber- und der Namensschuldbrief vollen Ersatz
für die Realkautionsurkunde btelen Diese Auffassung
wird auch von Herren aus dem Bankfache voll und ganz
bestätigt; der Fehler liege nur darin, daß sich das Pu-
blikum noch nicht an die neuen Sicherungsformen ge-
wöhnt habe und sich ihrer noch nicht recht zu bedienen
verstehe.

Als Sicherungsmittel des Personalkredits müssen zu-
nächst genannt werden die Bürgschaft und die Kredit-
genossenschaften.

Bei der Bürgschaft ist zu unterscheiden die einfache
und die Solidar-Bürgschaft. Bei der einfachen Bürg-
schaft, die ganz selten vorkommt, kann der Gläubiger
erst auf den Bürgen greifen, wenn er alle rechtlichen
Mittel gegen den Schuldner zur Anwendung gebracht
und dieser sich als zahlungsunfähig erwiesen hat. Ist
Solidarbürgschaft vorhanden, so hat der Gläubiger das
Recht, seine Forderung bei den Bürgen zu verlangen,
ohne vorher gegen den Schuldner rechtlich vorgegangen
zu sein. Sind mehrere Bürgen da, so haftet der einzelne
nicht etwa für den entsprechenden Bruchteil der Schuld,
sondern für die ganze Schuld und es steht auch im Be-
lieben des Gläubigers seine ganze Forderung gegen den
ihm am besten zusagenden Bürgen geltend zu machen.

Die Ehefrau kann für ihren Mann nach dem neuen
Gesetz nur Bürge sein, wenn die Vormundschastsbehörde
und der Ehemann hiezu ihre schriftliche Einwilligung
gegeben haben. Nach altem Gesetz genügte das Einver-
ständnis des Ehemannes Will dagegen die Ehefrau für
irgend eine andere Person Bürgschaft leisten, so ist die

vormundschaftliche Einwilligung nicht notwendig; in diesem

Falle genügt die schriftliche Einwilligungserklärung des
Ehemannes.

Die Kreditgenossenschaften, die in Deutschland nach
dem System „Schulze-Delitsch" und „Raifeisen" eine
sehr große Verbreitung haben, konnten in der Schweiz
trotz mannigfacher Versuche noch nicht recht bodenständig
werden. Die Stärke dieser Verbände beruht darin, daß
jeder Teilhaber für die Verpflichtung der Genossenschaft
unbeschränkt haftbar ist. Allerdings sind in neuerer Zeit
auch solche Genossenschaften mit beschränkter Haftung
entstanden. Daß diese Genossenschaften bei uns nicht
Boden finden, hat seinen Grund wohl darin, daß fast
alle größeren Gemeindewesen einige Spar- und Leihkassen
mit Gemeindegarantte besitzen.

Der Gläubiger hat aber auch Sicherungsmittel zur
Verfügung, wenn er auf den Schulder allein angewiesen
ist, im Notfall also nicht auf Drittpersonen greifen kann.

Der vorsichtige Geschäftsman wird sich, bevor er kre-

ditiert, über seinen zukünftigen Schuldner genau infor-
mieren. Der Informationsdienst ist ja heutzutage vor-
trefflich organisiert. Durch die Erklärung, daß jedes
Jnformationsbüreau seiner erteilten Auskunft beifügt,
daß es sich jeder Verantwortlichkeit für die gemachten
Mitteilungen über den Ausgründeten entschlage, soll man
sich nicht irreführen lassen. Jede Auskunft Erteilende
ist nach Entscheiden des Bundesgerichtes für entstandenen
Schaden haftbar, sobald ihm nachgewiesen werden kann,
daß seine Auskunft fahrlässig oder absichtlich unrichtig
erteilt wurde. Daß Fahrlässigkett in der Auskunftertei-
lung nicht so selten ist, wird bekannt sein.

Ein treffliches Sicherungsmittel, besonders gegen leicht-
sinnige Schuldenmacher, können die Kreditschutzvereine
sein; eine richtige Tätigkeit können diese Vereine aber
nur entfalten, wenn sie möglichst alle Geschäftsleute um-
fassen und dieser Zentralstelle auch ihre Mitteilungen
und Erfahrungen über nicht kreditwürdige Personen zu-
kommen lassen.

Ein noch viel zu wenig angewandtes Sicherungsmittel
ist die Bücherkontrolle. Der Kreditgebende soll sich z. B.
im Kontokorrentvertrag das Recht einräumen lassen, von
Zeit zu Zeit oder beliebig in die Bücher seines Schuldners
Einsicht zu nehmen. Die Kontrolle kann auch einem
Bücherrevisionsinstitut, einer sogen. Treuhandgesellschaft
übertragen werden. Auch der Schuldner wird hteoon
nur seinen Vorteil haben; er wird zu einer genauen
Buchführung genötigt, was in seinem eigensten Interesse
liegt und es wird dadurch unter Umständen sein Kredit
bedeutend erhöht. Die Treuhandgesellschaften haften für
ihre Arbeit nach den gesetzlichen Bestimmungen des Obli-
gationenrechtes über den Auftrag, das Mandat. Ein
Mißbrauch ihrerseits mit den gemachten Einblicken in
die Bücher ist also nicht zu befürchten.

Nicht unerwähnt soll sein, daß sich auch der Staat
mit Sicherungsmitteln im Kredilverkehr befaßt. Die
Versicherung jeglicher Art z. B. ist nichts anderes als
ein Kreditgeschäft. Der Staat hat gesetzliche Bestim-
mungen über die verschiedenen Versicherungszweige auf-
gestellt; er macht die Betätigung einer Versicherungs-
gesellschaft von einer Konzession abhängig, stellt Vor-
schriften über die Rechnungsstellung :c. auf.

Auch die kantonalen Sparkassengesetze sind zum Teil
solche Kredilsicherungsmittel.

Drainageröhren.
Die Entwässerung ron Ländereien mit feuchtem

Untergrund hat schon große Fortschritte gemacht, und
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biefer Sedßnif if± es p oerbanfen, baß gtofje Komplexe
oon Sänbereien, bte fräßet üben, fumpßgen, ertraglofen
Boben barfteEten, bet Kultur pgänglicß unb ertragreich
geworben finb. Siele Sänbereien mit au?gebeßnten
gtäcßen marten nodß ißrer Borberettung pr Kultur
bureß bte Drainage. Sap finb Srainrößren erforber»
lieh, bte in ben meiften galten unb am befien au? Son
hergefiellt werben. ®iefe gabrifate werben gewößnlicß
nidßt feharf gebrannt, weil fie nod) eine gewiffe bßoröfttät
unb SBafferimrcßläffigfett jwedötenlicß baben foüen, bie
otelfadß bi§ p 25% be? Srodengeroicßte? ber SRößren
beträgt. Sarau? ift erflätlidß, baß bie fpaltöarfeit btefer
gabrifate feine unbef'cßränfte ift. SRan wirb nid)t feßl
geljen, wenn man bie Sauerßafiigfeit folcher gabrifate
auf ßöcßften? 100 gaßre annimmt. 2Bir baben febon
Srainrößren in |)änben gehabt, bie 30 gaßre in ber
©rbe gelegen unb ibren 3wed pr ©ntroäfferung be?
Boben? erfüllt baben. SIEein wenn man ibre Seben?»

fäbigfeit nodb peimal folange ober breimal folange an»
nimmt, fo barf man wobl oorau?feßen, baß fie biefent
3wed nicht mebr bienen fönnen. Slefem Umftanbe
entfpredbenb muß naturgemäß ein ©rfaß ber unbraucß»
baren SRößren oon 3eit- ju îjeit fRecßnung tragen, wo»
burdb aueß bie Seben?fäßigfeit ber Srainröbren ge=

fidbert ift. Sa bie Sraintößre einerfeit? non ber
Schärfe be? Banbe?, anbererfeit? non ber Befcßoffen»
beit be? ^Rohmaterial? abhängig ift, fo foE biet erörtert
werben, wte ba? Boßmaterial befeßaffen fein muß, um
etn gute? SRaterial p gewäßrleiften.

Srainröbren werben faft auSfcbließlicb auf ber Slacß»

preffe ßergefteEt. Stefe gabrifation?metßobe erforbert
an unb für fid) feßon einen guten plaftifcben Sott, wenn
ein fehlerfreie? SRaterial erjtett werben foK. 3"*
plung eine? glatten Strange? ift ba? SRaterial pr
ÇerfteÉung ber Srainröbren fo feueßt p oerformen,
al? nur angängig, oßne baß babureß ber au?tretenbe
Sonftrang beformiert. Sie? ift um fo leichter möglich,
je magerer ba? SRaterial ift. Sarau? geht fdbon wieber
beroor, baß ba? SRaterial für Srainröbren eine gewiffe
3äßigfeit haben muß. SHnberfett? pflegen feßr fette SRa»

teriaiien, welcße nur geringe SRengen an magernben
Stoffen befißen, beim Brennen letdßt p beformieren unb
auch bei oerßältni?mäß<g nieberem f)ißgrabe fdbon eine

große .Sichte p erlangen, bie bei ber Srainröbre ja
nicht ermünfeht ift. @? finb baßer bie Sone oon müt»
lerem ifSlaftipâtêgrab am befien geeignet für bte Srain»
rößrenfabrtfation, ober boch folcße fetten Sone, bie ßtn=

reießenb 3Ragerung?mittel enthalten, um ba? Berßalten
ber gabrifate beim Brennen günftig p beeinfluffen, wte
e? j. B. bei oielen falfßaltigen Sonen ber gaE ift.
Sone oon p großer SRagerfett foUte man oon ber
gabrifation au?fdßließen ober bodß nur al? 3ufaß p
fetteren Sonen benußen. Sone oon p großer fßlaftijiiät
müffen entfpredßenb gemagert werben, um etn gute?
gabrifat p gemäßrletfien, @? oerbienen baßer bie

befferen Seßme unb bie falfßaltigen Sone für bte gabri»
lation ben Borpg. Slucß bie befferen Sone laffen fieß

für biefe gabrifation nodß oerwenben, wenn man bie»

felben in erforbetlicßer SGBeife magert. Sluf bie Branb»
färbe lommt e? bei ben Srainrößren nidßt an, wetl
btefelben ja bureß bte 3lrt ißrer Berwenbung bem Sluge
entrüdlt werben. Sefto größere Sorgfalt ift auf bie
regelrechte gorm p geben, bie möglicßft îrei?runb unb
möglidßft in gleicher SBanbftärle fein foE. Slflp grobe
Beimengungen in ben Sonen finb für bie Srainrößren»
fabrifation nicht oorteilßaft. Scßäblidße Beimengungen
foEen in folgen Sonen nidßt enthalten fein, bod) finb
geringe 'SRengen baoon nfeßt oon bebenllidßem Gcinfluß.
@? gibt eine ganje Betße oon Sonen, bie ab unb p
ein Stüdcßen Kall enthalten, ba?, pmal e? naße an

ber 06erfläcße fidß beßnbet, p Slu?fprengungen Beran»
laffung gibt, bodß fantt man fidß folcße, wenn fte nur
oereinjelt unb oon mäßiger SBitfung oorfommen, bei

Srainrößren rußig gefaEen laffen. @? ift in foleßen
gäflen nicht nötig, ben Son bureß Sdßlämmen p
reinigen. Obwohl fidß au? falfßaltigen Sonen gute
Srainrößren ßerfieflen laffen, fo barf bodß nidßt ein Son
oerwenbet werben, beffen ©eßalt an foßlenfaurem Kall
30% im Son überfeßreiiet. Srainrößren au? ftart
falfßaltigen Sonen werben unter bem ©tnfluß ber geueßtig»
feit langfam jernagt, fo baß bteDberfläcße berartiger Sraln»
röhren nadß langjährigem Siegen unter ber @rbe wie jer»
freffen au?fießt. SRan barf barau? fdßließen, baß ber Kalf
in ber Sraiitrößre perft ber jetfeßenben SBirfung ber
Bobenfeucßtigfeit unterliegt. Sie? trifft umfomeßr p, je
ßößer ber Sanbgeßalt be? oerwenbeten Sone? ift.

gn neuer 3^1 ßat man otelfacß oerfueßt, Srain»
rößren aueß au? anberen Stoffen ßerpfteEen. Be»
fonber? ßat man audß 3*uieut ßierp p oerwenben
gefudßt, oßne jebodß einen guten ©rfolg p ßaben. 3e=
ment ift befanntlidß falfßaltige? SRaterial, ba? nur unter
Berwenbung oon beträcßtlicßen SRengen an SRagerung?»
mideln für berarüge 3u>ede benußt werben fann. Sa»
bureß wirb jwat ber Kalfgeßalt ber fertigen SB are
ßerabgebrüdt, aber audß bie ißoröfität ftarf oermeßrt,
wie e? ja für Srainrößren erwünfdßt ift. Mein bei
ber großen ißoröfität, ber Sünnwanbigfeit ber SSare
unb ber beträdßtlidßen SRagerfeit finb folcße Srainrößren
ftarf ben jetfeßenben ©inflüffen ber Bobenfeudßtigfeit
au?gefeßt, bte tn furjer 3eit eine 3^fiörung be? gabri»
fate? oerurfaeßen unb baburdß bie SBirfung ber Sratnage
oereiteln. Slu? biefem ©runbe foüte man 3®uieutïôbïeu
für folcße 3u>ede nießt oerwenben, fonbern nur au? Son
ßergefteEte gebrannte gabrifate. Siefe etfüEen bei faeß»

gemäßer gabrifation ißren 3<u^ ooflfommen, finb ßln»
reießenb bauerßaft unb p biEtgen greifen p ßaben, fo
baß ©cfaßftoffe für biefe Sonfabnfate nidßt erforberltcß finb.

@? erübrigt fidß nun, nodß einige? über ba? Brennen
ber au? Son ßergefieEten Srainrößren p fagen, ba ja
ber Brenngrab für bie Sralnierfäßigfeit unb bte Sauer»
ßaftigfeit ber gabrifate oon Belang ift, 2Bie oben be»

reit? au?gefüßrt würbe, ift ßtnreicßenbe Boröfität ber
Srainrößren erwünfdßt. SRan finbet barunter gute
gabrifate, beren SBafferaufnaßmefäßigfeit bi? p 25 %
be? Srodengewidßt? ber iRößren ßinaufgeßt, oßne baß
folcße gabrifate p oerwerfen wären. @? barf jeboeß
niemal? bie ^attbarfeit auf Soften ber Baröfität
leiben, b. ß. Srainrößren müffen gut burdßgebrannt fein.
Sap ift e? nicht erforberlidß, baß eine beftimmte Sem»

peratur beim Branbe erreidßt wirb, fonbern bie gabri»
fate müffen ßinretcßenb lange ber SBirfung be? geuer?
au?gefeßt werben, um bte ©are p erreichen, gmmer»
bin wirb man beim Brennen aueß nidßt unter gewiffen
Semperaturgraben bleiben bürfen. 3m aflgemeinen barf
man anneßmen, baß pm ©arbranbe ber Srainrößren
Semperaturgrabe genügen, bte pifeßen 900 unb 1050®
©elfiu? liegen. SBicßtig ift, nocßmal? p betonen, baß
bie feftgefeßte ©arbranbtemperatur ßinretcßenb lange auf
ba? gabrifat etnwirfen muß. f„3tegelei=3eitung."j

Bernifcßer ftoljbeticßt. Sroß ftet? oermeßrter Ber»
wenbung oon @a? unb eleftrifcßer Kraft p Kocß», $ei»
png?» unb mafdßineüen gnbuftrie» unb ©emerbebetrieben
iß Brennßolj fortwäßrenb ein ftarf gefueßter Slrtifel.
Sie Bretfe finb ßoeß. 3lm SRontag ben 2. gebruar,
naeßmittag?, ßat bie fantonale gorfioermaltung oerfeßte»
bene ^ol'jguanta au? ben Staat?walbungen

Nr. 46 Jllilstr. fchweiz. Haudw.-Zeitung („Meisterblatt")

dieser Technik ist es zu verdanken, daß große Komplexe
von Ländereien, die früher öden, sumpfigen, ertraglosen
Boden darstellten, der Kultur zugänglich und ertragreich
geworden sind. Viele Ländereien mit ausgedehnten
Flächen warten noch ihrer Vorbereitung zur Kultur
durch die Drainage. Dazu sind Drainröhren erforder-
lich, die in den meisten Fällen und am besten aus Ton
hergestellt werden. Diese Fabrikate werden gewöhnlich
nicht scharf gebrannt, weil sie noch eine gewisse Porösiiät
und Wasserdurchlässigkeit zweckdienlich haben sollen, die
vielfach bis zu 25°/° des Trockengewichtes der Röhren
beträgt. Daraus ist erklärlich, daß die Haltbarkeit dieser
Fabrikate keine unbeschränkte ist. Man wird nicht fehl
gehen, wenn man die Dauerhaftigkeit solcher Fabrikate
auf höchstens 100 Jahre annimmt. Wir haben schon

Drainröhren in Händen gehabt, die 30 Jahre in der
Erde gelegen und ihren Zweck zur Entwässerung des
Bodens erfüllt haben. Allein wenn man ihre Lebens-
fähigkeit noch zweimal solange oder dreimal solange an-
nimmt, so darf man wohl voraussetzen, daß sie diesem
Zweck nicht mehr dienen können. Diesem Umstände
entsprechend muß naturgemäß ein Ersatz der unbrauch-
baren Röhren von Zeit- zu Zeit Rechnung tragen, wo-
durch auch die Lebensfähigkeit der Drainröhren ge-
sichert ist. Da die Draimöhre einerseits von der
Schärfe des Bandes, andererseits von der Beschaffen-
heit des Rohmaterials abhängig ist, so soll hier erörtert
werden, wie das Rohmaterial beschaffen sein muß, um
ein gutes Material zu gewährleisten.

Drainröhren werden fast ausschließlich auf der Nach-
presse hergestellt. Diese Fabrikationsmethode erfordert
an und für sich schon einen guten plastischen Ton, wenn
ein fehlerfreies Material erzielt werden soll. Zur Er-
zielung eines glatten Stranges ist das Material zur
Herstellung der Drainröhren so feucht zu verformen,
als nur angängig, ohne daß dadurch der austretende
Tonstrang deformiert. Dies ist um so leichter möglich,
je magerer das Material ist. Daraus geht schon wieder
hervor, daß das Material für Drainröhren eine gewisse

Zähigkeit haben muß. Anderseits pflegen sehr fette Ma-
terialien, welche nur geringe Mengen an magernden
Stoffen besitzen, beim Brennen leicht zu deformieren und
auch bei verhältnismäßig niederem Hitzgrade schon eine

große.Dichte zu erlangen, die bei der Drainröhre ja
nicht erwünscht ist. Es sind daher die Tone von milt-
lerem Plastiziiätsgrad am besten geeignet für die Drain-
röhrenfabrikation, oder doch solche fetten Tone, die hin-
reichend Magerungsmittel enthalten, um das Verhalten
der Fabrikate beim Brennen günstig zu beeinflussen, wie
es z. B. bei vielen kalkhaltigen Tonen der Fall ist.
Tone von zu großer Magerkett sollte man von der
Fabrikation ausschließen oder doch nur als Zusatz zu
fetteren Tonen benutzen. Tone von zu großer Plastizuät
müssen entsprechend gemagert werden, um ein gutes
Fabrikat zu gewährleisten. Es verdienen daher die

besseren Lehme und die kalkhaltigen Tone für die Fabri-
kation den Vorzug. Auch die besseren Tone lassen sich

für diese Fabrikation noch verwenden, wenn man die-
selben in erforderlicher Weise magert. Auf die Brand-
färbe kommt es bei den Drainröhren nicht an, weil
dieselben ja durch die Art ihrer Verwendung dem Auge
entrückt werden. Desto größere Sorgfalt ist auf die
regelrechte Form zu geben, die möglichst kreisrund und
möglichst in gleicher Wandstärke sein soll. Allzu grobe
Beimengungen in den Tonen sind für die Drainröhren-
fabrikation nicht vorteilhaft. Schädliche Beimengungen
sollen in solchen Tonen nicht enthalten sein, doch sind
geringe Mengen davon nicht von bedenklichem Einfluß.
Es gibt eine ganze Reihe von Tonen, die ab und zu
ein Stückchen Kalk enthalten, das, zumal es nahe an

der Oberfläche sich befindet, zu Aussprengungen Veran-
lassung gibt, doch kann man sich solche, wenn sie nur
vereinzelt und von mäßiger Wirkung vorkommen, bei

Drainröhren ruhig gefallen lassen. Es ist in solchen
Fällen nicht nötig, den Ton durch Schlämmen zu
reinigen. Obwohl sich aus kalkhaltigen Tonen gute
Drainröhren herstellen lassen, so darf doch nicht ein Ton
verwendet werden, dessen Gehalt an kohlensaurem Kalk
30°/o im Ton überschreitet. Drainröhren aus stark
kalkhaltigen Tonen werden unter dem Etnfluß der Feuchtig-
keit langsam zernagt, so daß die Oberfläche derartiger Drain-
röhren nach langjährigem Liegen unter der Erde wie zer-
fressen aussieht. Man darf daraus schließen, daß der Kalk
in der Drainröhre zuerst der zersetzenden Wirkung der
Bodenfeuchtigkeit unterliegt. Dies trifft umsomehr zu, je
höher der Sandgehalt des verwendeten Tones ist.

In neuer Zeit hat man vielfach versucht, Drain-
röhren auch aus anderen Stoffen herzustellen. Be-
sonders hat man auch Zement hierzu zu verwenden
gesucht, ohne jedoch einen guten Erfolg zu haben. Ze-
ment ist bekanntlich kalkhaltiges Material, das nur unter
Verwendung von beträchtlichen Mengen an Magerungs-
Mitteln für derartige Zwecke benutzt werden kann. Da-
durch wird zwar der Kalkgehalt der fertigen Ware
herabgedrückt, aber auch die Porösität stark vermehrt,
wie es ja für Drainröhren erwünscht ist. Allein bei
der großen Porösität, der Dünnwandigkeit der Ware
und der beträchtlichen Magerkeit sind solche Drainröhren
stark den zersetzenden Einflüssen der Bodenfeuchtigkeit
ausgesetzt, die in kurzer Zeit eine Zerstörung des Fabri-
kates verursachen und dadurch die Wirkung der Drainage
vereiteln. Aus diesem Grunde sollte man Zementröhren
für solche Zwecke nicht verwenden, sondern nur aus Ton
hergestellte gebrannte Fabrikate. Diese erfüllen bei fach-
gemäßer Fabrikation ihren Zweck vollkommen, sind hin-
reichend dauerhaft und zu billigen Preisen zu haben, so

daß Ersatzstoffe für diese Tonfabrikate nicht erforderlich sind.
Es erübrigt sich nun, noch einiges über das Brennen

der aus Ton hergestellten Drainröhren zu sagen, da ja
der Brenngrad für die Drainterfähigkeit und die Dauer-
haftigkeit der Fabrikate von Belang ist. Wie oben be-
reils ausgeführt wurde, ist hinreichende Porösität der
Drainröhren erwünscht. Man findet darunter gute
Fabrikate, deren Wasseraufnahmefähigkeit bis zu 25°/o
des Trockengewichts der Röhren hinaufgeht, ohne daß
solche Fabrikate zu verwerfen wären. Es darf jedoch
niemals die Haltbarkeit auf Kosten der Porösität
leiden, d. h. Drainröhren müssen gut durchgebrannt sein.
Dazu ist es nicht erforderlich, daß eine bestimmte Tem-
peratur beim Brande erreicht wird, sondern die Fabri-
kate müssen hinreichend lange der Wirkung des Feuers
ausgesetzt werden, um die Gare zu erreichen. Immer-
hin wird man beim Brennen auch nicht unter gewissen
Temperaturgraden bleiben dürfen. Im allgemeinen darf
man annehmen, daß zum Garbrande der Drainröhren
Temperaturgrade genügen, die zwischen 900 und 1050°
Celsius liegen. Wichtig ist, nochmals zu betonen, daß
die festgesetzte Garbrandtemperatur hinreichend lange auf
das Fabrikat einwirken muß. („Ziegelei-Zeitung.")

Holz-Markàrichà
Bernischer Holzbericht. Trotz stets vermehrter Ver-

Wendung von Gas und elektrischer Kraft zu Koch-, Hei-
zungs- und maschinellen Industrie- und Gewerbebetrieben
ist Brennholz fortwährend ein stark gesuchter Artikel.
Die Preise sind hoch. Am Montag den 2. Februar,
nachmittags, hat die kantonale Forstoerwaltung verschie-
dene Holzquanta aus den Staatswaldungen
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